Direktion der Justiz und des Innern
Anpassung der Verordnung über die politischen Rechte (VPR) an die Revision des GPR vom 14. Sept. 2009
Vernehmlassung
(Vorentwurf vom 24. September 2009)
	Geltendes Recht
	Vorentwurf
	Bemerkungen

	Verordnung über die Politischen Rechte (VPR) 

(vom 27. Oktober 2004)
	Verordnung über die politischen Rechte (VPR)

(Änderung vom….)

Der Regierungsrat beschliesst:

I. Die Verordnung über die politischen Rechte vom 27. Oktober 2004 wird wie folgt geändert:
	

	I. Teil: Allgemeines
	
	

	§ 4.
c. Angaben
	§ 4.
c. Angaben
	

	1 Das Stimmregister enthält über jede Person folgende Angaben:

a.
Name, Vorname und Geschlecht,
b.
Geburtsdatum,
c.
Adresse,
d.
Heimatgemeinden und Heimatkantone
e.
Zugehörigkeit zu Spezialgemeinden (Schul-, Kirch- und Zivilgemeinden) sowie zur Bürgerschaft,

f.
Zugehörigkeit zu einem Stimmkreis gemäss § 17 GPR.
2 Bei Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern gibt das Stimmregister zudem an, wann die Anmeldung oder deren Erneuerung im Sinne von Art. 3, 7 und 16 der Verordnung über die politischen Rechte der Auslandschweizer abläuft.
3 Das Stimmregister beruht soweit möglich auf den Daten des Einwohnerregisters.
	1 Das Stimmregister enthält über jede Person folgende Angaben:

lit. a - d unverändert.
e.
Zugehörigkeit zu Spezialgemeinden (Schul- und Kirchgemeinden),

lit. f unverändert.
Abs. 2 und 3 unverändert. 




Abs. 3 unverändert. 
	Gemäss neuer Kantonsverfassung gibt es keine Zivilgemeinden mehr. Ferner werden die früher den Bürgerinnen und Bürgern einer Gemeinde mit Wohnsitz in dieser Gemeinde (Bürgerschaft) vorbehaltenen Aufgaben heute durch die politische Gemeinde wahrgenommen (Abs. 1 lit. e).
Was die Kirchgemeinden betrifft, werden die Voraussetzungen, unter denen eine Person über politische Rechte in Kirchenrechtssachen verfügt, heute abschliessend im Kirchenrecht normiert (vgl. Aufhebung von § 3 Abs. 2 GPR durch dessen Revision vom 14. September 2009). Hingegen regelt das staatliche Recht weiterhin das Wahlverfahren für Pfarrerinnen und Pfarrer (Art. 130 Abs. 3 lit. d KV; §§ 113–118 GPR). Demzufolge ist in den Stimmregistern das Merkmal, ob eine Person zu einer bestimmten Kirchgemeinde gehört, weiterhin zu führen (Abs. 1 lit. e).

	3. Allgemeine Verfahrensbestimmungen für Wahlen
	
	

	§ 23.
Kehrordnung der Erneuerungswahlen
	§ 23.
Kehrordnung der Erneuerungswahlen
	

	1 Die Erneuerungswahlen finden wie folgt statt:
Amt



Amts-Erste Wahl

Amtsdauer

Erste Wahl gemäss dieser Verordnung

Nationalrat, Ständerat

4 Jahre

2007

Kantonsrat, Regierungsrat, Kirchensynoden
4 Jahre

2007

Bezirksbehörden sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
4 Jahre
2005
Bezirksgerichte
6 Jahre
2008
Bezirkskirchenpflege

4 Jahre

2007

Notarinnen und Notare 
4 Jahre
2006
Gemeindebehörden, Grosser Gemeinderat

4 Jahre
2006
Friedensrichterinnen und Friedensrichter 
6 Jahre
2009
Pfarrerinnen und Pfarrer 

6 Jahre
2006
Geschworene 
6 Jahre

2007

2 Die Erneuerungswahlen für die Zürcher Mitglieder des Nationalrates und des Ständerates finden am zweitletzten Sonntag im Oktober statt (Art. 19 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die politischen Rechte; Art. 36 KV).
	1 Die Erneuerungswahlen finden wie folgt statt:
Amt



Amts-Erste Wahl

Amtsdauer

Erste Wahl gemäss dieser Verordnung

a.
Nationalrat, Ständerat

4 Jahre

2007

b.
Kantonsrat, Regierungsrat

4 Jahre

2007

c.
Bezirksbehörden sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
4 Jahre
2005
d.
Bezirksgerichte
6 Jahre
2008
e.
Notarinnen und Notare 
4 Jahre
2006
f.
Gemeindebehörden, Grosser Gemeinderat

4 Jahre
2006
g.
Friedensrichterinnen und Friedensrichter 
6 Jahre
2009
h.
Geschworene 
6 Jahre

2007

2 Die Erneuerungswahlen für die Zürcher Mitglieder des Nationalrates und des Ständerates finden am zweitletzten Sonntag im Oktober statt (Art. 19 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die politischen Rechte; Art. 82 Abs. 2 KV).
	Abs. 1: Die Wahl der Bezirkskirchenpflegen liegt nicht mehr im Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich des Staates. 
§ 13 Abs. 1 KiG schreibt für Pfarrerinnen und Pfarrer lediglich eine maximale Amtsdauer vor (sechs Jahre). Demzufolge haben die Kirchen die Amtsdauer und die Kehrordnung selbst zu regeln. 

Abs. 2: Anpassung der Verweisung zufolge Änderung des übergeordneten Rechts.


	§ 26.
Angaben auf gedruckten Wahlvorschlägen
	§ 26.
Angaben auf gedruckten Wahlvorschlägen
	

	1 Auf den gedruckten Wahlvorschlägen wird für jede vorgeschlagene Person angegeben:

a.
Name und Vorname,

b.
Geburtsjahr,

c.
Wohnort,

d.
Beruf,

e.
die ergänzenden Angaben gemäss § 24 Abs. 2.

2 Kommen mehrere gedruckte Wahlvorschläge zum Einsatz (§ 55 Abs. 3 GPR), so wird auf diesen die Kurzbezeichnung gemäss § 24 Abs. 4 angegeben.
3 Werden mehrere Wahlvorschläge zu einem einzigen gedruckten Wahlvorschlag zusammengefasst (§ 55 Abs. 2 GPR), so wird bei jeder vorgeschlagenen Person auf die Kurzbezeichnung des betreffenden Wahlvorschlages hingewiesen.
	Abs. 1 unverändert.







2 Kommen mehrere gedruckte Wahlvorschläge zum Einsatz (§ 55a Abs. 2 GPR), so wird auf diesen die Kurzbezeichnung gemäss § 24 Abs. 4 angegeben.
3 Werden mehrere Wahlvorschläge zu einem einzigen gedruckten Wahlvorschlag zusammengefasst (§ 55 a Abs. 1 GPR), so wird bei jeder vorgeschlagenen Person auf die Kurzbezeichnung des betreffenden Wahlvorschlages hingewiesen.
	Abs. 2 und 3: Anpassung der Verweisung zufolge Änderung des übergeordneten Rechts.


	§ 27. Wahl von Teilämtern
	§ 27. Wahl von Teilämtern
	

	1 Bei der Wahl von Richterinnen und Richtern wird in der Fristansetzung zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf die Beschäftigungsgrade hingewiesen.
2 Die Vorschriften über die Einreichung von Wahlvorschlägen, die stille Wahl und die Verwendung gedruckter Wahlvorschläge gemäss den §§ 50–55 GPR gelten für je eine Gruppe von Vorgeschlagenen mit gleichem Beschäftigungsgrad. 
3 Auf den leeren oder den gedruckten Wahlzetteln wird auf den Beschäftigungsgrad der zu Wählenden hingewiesen.
4  In der Wahlanleitung werden die Wählenden darauf hingewiesen, dass sie den Namen derselben Person auf jede Liste mit unterschiedlichem Beschäftigungsgrad setzen können.
	Abs. 1 unverändert.



2 Die Vorschriften über die Einreichung von Wahlvorschlägen, die stille Wahl und die Verwendung gedruckter Wahlvorschläge gemäss den §§ 50–55 a GPR gelten für je eine Gruppe von Vorgeschlagenen mit gleichem Beschäftigungsgrad.
Abs. 3 und 4 unverändert.
	Abs. 2: Anpassung der Verweisung zufolge Änderung des übergeordneten Rechts.


	§ 30.
Stimmrechtsausweis
	§ 30.
Stimmrechtsausweis
	

	1 Die Gemeinden stellen den Stimmberechtigten für jeden Wahl- oder Abstimmungstag einen neuen Stimmrechtsausweis zu. 
2  Der Stimmrechtsausweis enthält folgende Angaben:
a.
Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsjahr, Adresse,
b.
Stimmkreis,
c.
Zugehörigkeit zu einer Schul-, Kirch- oder Zivilgemeinde oder zur Bürgerschaft, sofern diese Angaben für die Prüfung der Stimmberechtigung erforderlich sind,
d.
Datum des Urnengangs.
3 Der Stimmrechtsausweis enthält zudem ein Feld für die Erklärung, brieflich stimmen oder sich an der Urne vertreten lassen zu wollen.
	Abs. 1 unverändert.


2  Der Stimmrechtsausweis enthält folgende Angaben:
lit. a und b unverändert.

c.
Zugehörigkeit zu einer Schul- oder Kirchgemeinde, sofern diese Angaben für die Prüfung der Stimmberechtigung erforderlich sind,

lit. d unverändert.

Abs. 3 unverändert.
	Abs. 2 lit. c: Vgl. Bemerkungen zu § 4.

	§ 34.
Stimmabgabe an der Urne
	§ 34.
Stimmabgabe an der Urne
	

	§ 34. 1 Die stimmberechtigte Person übergibt dem Mitglied des Wahlbüros den Stimmrechtsausweis, lässt den Wahlzettel, soweit erforderlich, abstempeln und legt dann die Wahl- oder Stimmzettel in die Urne. 

2 Die Mitglieder des Wahlbüros dürfen an der Urne keine Kenntnis vom Inhalt der Wahl- und Stimmzettel nehmen.

3 Diese Bestimmungen gelten auch für die Gemeindeangestellten gemäss § 15 Abs. 3 GPR anlässlich der vorzeitigen Stimmabgabe in der Gemeindekanzlei.
	§ 34. 1 Die stimmberechtigte Person übergibt dem Mitglied des Wahlbüros den unterschriebenen Stimmrechtsausweis, lässt den Wahlzettel, soweit erforderlich, abstempeln und legt dann die Wahl- oder Stimmzettel in die Urne. 
Abs. 2 und 3 unverändert.

	Abs. 1: Ergänzung im Sinne von § 68 nAbs. 1 GPR. 

	§ 35. Stellvertretung
	§ 35. Stellvertretung
	

	1  Bei der stellvertretenden Stimmabgabe an der Urne nehmen die Mitglieder des Wahlbüros den Stimmrechtsausweis sowie die Wahl- und Stimmzettel der vertretenen Person nur entgegen, wenn diese auf dem Stimmrechtsausweis schriftlich erklärt hat, sich an der Urne vertreten lassen zu wollen. 

2 Die Vertreterin oder der Vertreter gibt den eigenen Stimmrechtsausweis ab. 
3 Bei Wahlen und Abstimmungen in einer Schul-, Kirch- oder Zivilgemeinde oder in der Bürgerschaft ist nicht erforderlich, dass auch die Vertreterin oder der Vertreter dieser Gemeinde oder der Bürgerschaft angehört.
	Abs. 1 und 2 unverändert.





3 Bei Wahlen und Abstimmungen in einer Schul- oder Kirchgemeinde ist nicht erforderlich, dass auch die Vertreterin oder der Vertreter dieser Gemeinde angehört.
	Abs. 3: Vgl. Bemerkungen zu § 4. 

	§ 47. 
Protokoll 
	§ 47. 
Protokoll 
	

	1 Das Protokoll des Wahlbüros oder des Stimmkreises nennt
a.
die Zahl der Stimmberechtigten, (…)
b.
die Zahl der Stimmenden, gebildet aus (…).
2 Für jede Abstimmungsvorlage und für jeden Wahlgang nennt das Protokoll ferner:
a.
die Zahl der eingegangenen Wahl- oder Stimmzettel und davon die Zahl der gültig eingelegten und der ungültig eingelegten Zettel,
b.
unter den gültig eingelegten Wahl- oder Stimmzetteln: die Zahl der gültigen, der ungültigen und der leeren Zettel.
3 Bei einer Abstimmung nennt das Protokoll ferner unter der Zahl der gültigen Stimmzettel:
a.
bei der Abstimmung über eine Vorlage: die Zahl der Ja-Stimmen und der Nein-Stimmen,
b.
bei der Abstimmung über eine Vorlage mit Gegenvorschlag: 
1.
für die Vorlage wie auch für den Gegenvorschlag: die Zahl der leeren Antwortfelder, der ungültigen Stimmen, der Ja-Stimmen und der Nein-Stimmen,
2.
für die Stichfrage: die Zahl der leeren Antwortfelder, der ungültigen Antworten sowie der Stimmen, welche die eine oder die andere Vorlage vorziehen.
4 Bei einer Wahl nennt das Protokoll ferner (…).
5 Das Protokoll gibt ferner Aufschluss über (…). 
6 Hat eine Gemeinde ihr Gebiet in Stimmkreise eingeteilt, so werden (…).
	Abs. 1 und 2 unverändert.
3 Bei einer Abstimmung nennt das Protokoll ferner unter der Zahl der gültigen Stimmzettel:
a.
bei der Abstimmung über eine Vorlage: die Zahl der Ja-Stimmen und der Nein-Stimmen,
b.
bei der Abstimmung über eine Vorlage mit Gegenvorschlag: 
1.
für die Vorlage wie auch für den Gegenvorschlag: die Zahl der leeren Antwortfelder und der ungültigen Stimmen, die Zahl der Ja-Stimmen und die Zahl der Nein-Stimmen,
2.
für die Stichfrage: die Zahl der leeren Antwortfelder und der ungültigen Antworten sowie die Zahl der Stimmen, welche die eine oder die andere Vorlage vorziehen.

Abs. 4–6 unverändert.
	Abs. 3 lit. b: Bei Doppelabstimmungen können im kantonalen Wahl- und Abstimmungsprogramm WABSTI die Werte „Zahl der leeren Antwortfelder“ und „Zahl der ungültigen Stimmen“ nicht getrennt, sondern nur als Summe erfasst werden. Dies gilt für die Vorlage, den Gegenvorschlag wie auch die Stichfrage. Eine Nachprogrammierung wäre sehr teuer. Auf die Differenzierung der beiden Werte kann schadlos verzichtet werden; auf die Ermittelung des Ergebnisses der Abstimmung hat dies keinen Einfluss. 


	 § 57. Protokoll
	§ 57. Protokoll
	

	1 Das Protokoll des Wahlbüros oder des Stimmkreises nennt
a.
die Zahl der Stimmberechtigten und der Stimmenden gemäss § 47 Abs. 1,
b.
die Zahl der eingegangenen Wahlzettel und davon die Zahl der gültig eingelegten und der ungültig eingelegten Zettel,
c.
unter den gültig eingelegten Wahlzetteln: die Zahl der gültigen und der ungültigen Zettel,
d.
unter den gültigen Wahlzetteln: 
1.
die Zahl der Stimmen, die jede kandidierende Person erhalten hat (Kandidatenstimmen),
2.
die Zahl der Zusatzstimmen jeder Liste,
3.
die Summe der Kandidaten- und Zusatzstimmen jeder Liste (Parteistimmen).
2 Das Protokoll gibt ferner Aufschluss über
a.
die technischen Hilfsmittel, die für die Zählung der Wahlzettel eingesetzt worden sind,
b.
Ordnungswidrigkeiten und die getroffenen Anordnungen. 
3 Die Protokolle des Wahlbüros oder der Stimmkreise werden direkt der Kreiswahlvorsteherschaft und der Direktion übermittelt.

	Abs. 1 und 2 unverändert.



3 Die Protokolle des Wahlbüros oder der Stimmkreise werden direkt der Direktion übermittelt.
	Abs. 3: Am Wahltag der Kantonsratswahlen haben die Kreiswahlvorsteherschaft keine Aufgaben mehr zu erfüllen. Damit erübrigt sich, ihnen die Protokolle der Wahlbüros zuzustellen. 

	III. Teil: Kantonale Initiativen

§ 61.
Initiativkomitee
	§ 61.
Initiativkomitee
	

	1 Die Mitglieder des Initiativkomitees einer Volksinitiative geben der Direktion schriftlich Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Adresse bekannt. Sie bestätigen durch eigenhändige Unterschrift ihre Mitgliedschaft.

2 Die Direktion prüft die Stimmberechtigung der Mitglieder.

3 Anordnungen und Zustellungen gehen an die Vertreterin oder den Vertreter des Initiativkomitees. Diese oder dieser und im Verhinderungsfall die Stellvertretung sind berechtigt, im Namen der andern Mitglieder des Komitees zu handeln. Vorbehalten bleibt das Mehrheitserfordernis für den Rückzug der Initiative gemäss § 137 GPR.
	Abs. 1 und 2 unverändert.




3 Anordnungen und Zustellungen gehen an die Vertreterin oder den Vertreter des Initiativkomitees. Diese oder dieser und im Verhinderungsfall die Stellvertretung sind berechtigt, im Namen der andern Mitglieder des Komitees zu handeln. Vorbehalten bleibt das Mehrheitserfordernis für den Rückzug der Initiative gemäss §§ 138 c und 138 d GPR.
	Der Rückzug einer Initiative ist neu in den §§ 138c und 138d GPR geregelt. 

	§ 64.
Unterschriftenliste
	§ 64.
Unterschriftenliste bei mehreren Initiativen
	

	1 Die Unterschriften einer Volksinitiative werden nach politischen Gemeinden getrennt gesammelt und eingereicht.

2 Werden mehrere Volksbegehren zur Unterzeichnung aufgelegt, so bildet ein jedes Gegenstand einer eigenen Unterschriftenliste. Unterschriftenlisten mehrerer Volksbegehren dürfen auf der gleichen Seite aufgeführt werden, sofern sie für die Einreichung voneinander getrennt werden können.
	Abs. 1 wird aufgehoben.


Abs. 2 wird zum einzigen Absatz.


	Abs. 1 ergibt sich schon aus n§ 126 Abs. 2 GPR.

	§ 65.
Prüfung der Unterzeichnungen
	§ 65.
Prüfung der Unterzeichnungen
	

	1 Eine Unterzeichnung ist gültig, wenn die unterzeichnende Person in der auf der Unterschriftenliste bezeichneten Gemeinde stimmberechtigt ist. Massgebend ist der Zeitpunkt der Prüfung der Unterschriftenliste. Weitere gesetzliche Gültigkeitsvoraussetzungen bleiben vorbehalten.
2 Bei der Prüfung der Unterzeichnungen verfahren die Stimmregisterführenden nach den Vorgaben von Art. 19 Abs. 2 und 3 der eidgenössischen Verordnung über die politischen Rechte. 
3 Die Stimmregisterführenden bescheinigen die Zahl der gültigen Unterzeichnungen der ihnen zur Prüfung unterbreiteten Unterschriftenlisten. Sie datieren die Bescheinigung, unterschreiben sie und senden die geprüften Listen zurück.
4 Die Stimmregisterführenden wahren das Stimmgeheimnis.
5 Ist eine Initiative nicht zu Stande gekommen, erhalten die Mitglieder des Initiativkomitees und die betroffenen Unterzeichnenden Einsicht in die Unterschriftenlisten, soweit es zur Wahrung ihrer Rechte erforderlich ist.
	Abs. 1 wird aufgehoben.





1 Bei der Prüfung der Unterzeichnungen der Unterschriftenlisten verfahren die Stimmregisterführenden nach den Vorgaben von Art. 19 Abs. 2 und 3 der eidgenössischen Verordnung über die politischen Rechte.
Abs. 3–5 werden zu Abs. 2–4.
	Abs. 1 ergibt sich schon aus n§ 127 Abs. 2 GPR.







	§ 65 a.
Verfahren bei ausformulierten Initiativen 
a. Regierungsrat
	
	

	1 Ist eine Volksinitiative in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs zustande gekommen, beschliesst der Regierungsrat innert sechs Monaten seit ihrer Einreichung über ihre Rechtmässigkeit (§ 128 Abs. 3 GPR). Gleichzeitig beschliesst er, ob die Direktion einen Gegenvorschlag ausarbeiten soll.

2 Hält der Regierungsrat die Initiative nicht für vollständig unrechtmässig, erstattet er dem Kantonsrat darüber und über ihren Inhalt Bericht und Antrag
a.
innert 9 Monaten nach Einreichung der Initiative, sofern er auf einen Gegenvorschlag verzichtet, 

b.
innert 16 Monaten nach Einreichung der Initiative, sofern er dem Kantonsrat einen Gegenvorschlag zur Initiative beantragt.
	
	a§ 65a ergibt sich aus n§ 130 Abs. 1, 3 und 4 GPR.

	§ 65 b.

b. Kantonsrat
	§ 65 a. 
Behandlung im Kantonsrat
a. ausformulierte Initiativen
	

	1 Hat der Regierungsrat beantragt, die Initiative für vollständig ungültig zu erklären, entscheidet der Kantonsrat darüber innert weiteren drei Monaten (§ 129 Abs. 1 GPR).
2 Andernfalls beschliesst der Kantonsrat innert 23 Monaten nach Einreichung der Initiative über Zustimmung oder Ablehnung, sofern weder der Regierungsrat einen Gegenvorschlag beantragt noch der Kantonsrat die Ausarbeitung eines solchen beschlossen hat.
3 In den übrigen Fällen beschliesst der Kantonsrat innert 29 Monaten nach Einreichung der Initiative über Zustimmung oder Ablehnung.
	1 Hat der Regierungsrat beantragt, eine Initiative in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs für vollständig ungültig zu erklären, entscheidet der Kantonsrat darüber innert drei Monaten nach Antragstellung  (§ 130 Abs. 2 GPR).

Abs. 2 und 3 unverändert.
	Abs. 1 ergibt sich an sich schon aus n§ 130 Abs. 2 GPR. Um den Zusammenhang ersichtlich zu machen, wird die Regelung des GPR – wie bisher – hier wiederholt.
Abs. 2 und 3: Das Gesetz verpflichtet den Verordnungsgeber zur Festlegung dieser Fristen (§ 132 Abs. 4 GPR). 
Zum Verfahren bei der Behandlung von ausformulierten Volksinitiativen vgl. separates Schema.

	§ 65 c. 
Verfahren bei nicht ausformulierten Initiativen 


a. Regierungsrat
	
	

	1 Hält der Regierungsrat eine Volksinitiative in der Form der allgemeinen Anregung für vollständig unrechtmässig, beantragt er dem Kantonsrat innert vier Monaten nach Einreichung der Initiative ihre Ungültigerklärung.
2 Andernfalls beantragt er dem Kantonsrat innert gleicher Frist einen Beschluss darüber, ob eine Umsetzungsvorlage zur Initiative und ein Gegenvorschlag zur Umsetzungsvorlage bzw. zur Initiative auszuarbeiten sei.
	
	a§ 65c ergibt sich schon aus n§ 133 GPR, wobei das GPR leicht abweicht: Will der Regierungsrat, dass der Kantonsrat einen Gegenvorschlag zur Initiative beschliesst, so muss er ihm den (ebenfalls in der Form der allgemeinen Anregungen gehaltenen) Gegenvorschlag ausformuliert vorlegen und sich nicht erst dazu durch den Kantonsrat beauftragen lassen (§ 133 Abs. 2 GPR). 

	§ 65 d. 
b. Kantonsrat
	
	

	Der Kantonsrat entscheidet
a.
innert weiteren drei Monaten über einen Antrag des Regierungsrates gemäss § 65 c Abs. 1 (§ 129 Abs. 1 GPR),
b.
innert neun Monaten nach Einreichung der Initiative über einen Antrag des Regierungsrates gemäss § 65 c Abs. 2.
	
	Lit. a ergibt sich durch analoge Anwendung von n§ 130 Abs. 2 Satz 2 GPR, lit. b aus n§ 134 Abs. 1 GPR. 

	§ 65 e.
c. Ausarbeitung der Vorlagen
	§ 65 b. Initiativen in der Form der allgemeinen Anregung
	

	1 Beschliesst der Kantonsrat, die Initiative nicht umzusetzen und keinen Gegenvorschlag zur Initiative auszuarbeiten, so führt der Regierungsrat die Volksabstimmung durch.
2 Beschliesst der Kantonsrat, die Initiative nicht umzusetzen und einen Gegenvorschlag zur Initiative auszuarbeiten, so unterbreitet ihm der Regierungsrat innert 13 Monaten nach Einreichung der Initiative Bericht und Antrag über die Initiative sowie den Gegenvorschlag. Der Kantonsrat beschliesst darüber innert 17 Monaten nach Einreichung der Initiative.
3 Beschliesst der Kantonsrat, die Initiative ohne Gegenvorschlag umzusetzen, so unterbreitet ihm der Regierungsrat innert 16 Monaten nach Einreichung der Initiative Bericht und Antrag über die Umsetzungsvorlage. Der Kantonsrat beschliesst darüber innert 23 Monaten nach Einreichung der Initiative. 

4 Beschliesst der Kantonsrat, die Initiative umzusetzen und einen Gegenvorschlag zur Umsetzungsvorlage auszuarbeiten, so unterbreitet ihm der Regierungsrat innert 19 Monaten nach Einreichung der Initiative Bericht und Antrag über die Umsetzungsvorlage sowie den Gegenvorschlag. Der Kantonsrat beschliesst darüber innert 29 Monaten nach Einreichung der Initiative.
	1 Beschliesst der Kantonsrat, eine Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ohne Gegenvorschlag umzusetzen, unterbreitet ihm der Regierungsrat innert 16 Monaten nach Einreichung der Initiative Bericht und Antrag über die Umsetzungsvorlage. Der Kantonsrat beschliesst darüber innert 23 Monaten nach Einreichung der Initiative. 
Abs. 2 und 3 werden aufgehoben.
Abs. 4 wird zu Abs. 2.
	aAbs. 1 ergibt sich aus n§ 134 Abs. 2 GPR.
aAbs. 2: Gemäss § 133 Abs. 2 lit. b und c GPR hat der Regierungsrat in einem solchen Fall dem Kantonsrat den Gegenvorschlag zur Volksinitiative innert 4 Monaten nach Einreichung der Initiative in beschlussfähiger Form gleich vorzulegen. Die Regelung von aAbs. 2 fällt somit dahin.
nAbs. 1 und nAbs. 2: Das Gesetz verpflichtet den Verordnungsgeber zur Regelung dieser Fristen (§ 136 Abs. 4 GPR). Die Fristen stimmen mit dem geltenden Verordnungsrecht überein. 

Zum Verfahren bei der Behandlung von Volksinitiativen in der Form der allgemeinen Anregung vgl. separates Schema.

	§ 65 f. 
Information und Terminplanung 
	§ 65 c. 
Information und Terminplanung
	

	1 Die Staatskanzlei teilt der zuständigen Direktion den Beginn der Sammelfrist einer Volksinitiative mit.
2 Die Direktion der Justiz und des Innern teilt der Staatskanzlei die Einreichung der Unterschriftenlisten für eine Volksinitiative mit.
3 Die Staatskanzlei erstellt für jede eingereichte Volksinitiative eine Terminplanung und führt sie laufend nach. Sie setzt die zuständige Direktion über die Terminplanung in Kenntnis. Diese ist öffentlich einsehbar.
4 In begründeten Fällen kann die Staatskanzlei in Absprache mit der Geschäftsleitung des Kantonsrates eine von den vorstehenden Bestimmungen abweichende Terminplanung festlegen. Sie beachtet dabei die Fristvorgaben der Verfassung.
	1 Die Staatskanzlei teilt der zuständigen Direktion den Beginn der Sammelfrist einer Volksinitiative mit. Die zuständige Direktion teilt der Staatskanzlei mit, welche Form die Initiative aufweist (Art. 25 Abs. 1 KV).
§ 65 f Abs. 2–4 werden zu § 65 c Abs. 2–4.
	Abs. 1: Diese Ergänzung ist erforderlich, weil sich die Unterschriftenliste zur Frage der Form der Initiative nicht mehr äussern (vgl. Aufhebung von § 123 Abs. 1 lit. c GPR aufgrund Art. 25 Abs. 3 KV). Die Staatskanzlei ist auf die (vorläufige) Festlegung der Form aber angewiesen, denn die Form wirkt sich auf die Behandlungsschritte und ‑fristen aus. Endgültig erfolgt die Qualifizierung einer Initiative indessen erst durch den Kantonsrat, indem dieser über die Umsetzung oder Ablehnung der Initiative – dann hat diese die Form der allgemeinen Anregung – bzw. die Zustimmung oder Ablehnung der Initiative entscheidet – dann liegt eine Initiative in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs vor.

	
	§§ 65 d – 65 f werden aufgehoben.
	

	§ 66.
Rückzug der Volksinitiative 
	§ 66.
Rückzug der Volksinitiative 
	

	1 Bevor der Regierungsrat die Volksabstimmung anordnet, gibt die Direktion dem Initiativkomitee Gelegenheit zum Rückzug der Initiative. 
2 Für den Rückzug ist die Unterschrift der Mehrheit der Mitglieder des Initiativkomitees erforderlich.
3 Der Rückzug wird im Amtsblatt publiziert.
4 Wird eine Initiative zurückgezogen und unterliegt der Gegenvorschlag dem fakultativen Referendum, veröffentlicht die Direktion den Gegenvorschlag im Amtsblatt.
	Abs. 1 und 2 unverändert.


3 Der unbedingte oder bedingte Rückzug wird im Amtsblatt publiziert.
Abs. 4 wird aufgehoben
	

Abs. 3: Neu sieht das Gesetz die Möglichkeit des bedingten Rückzugs vor (n§ 138d GPR). Auch ein solcher Rückzug ist zu veröffentlichen.
Abs. 4 ist hinfällig. Gemäss heutiger Praxis werden sämtliche Gegenvorschläge veröffentlicht, sobald sie vom Kantonsrat beschlossen worden sind (vgl. auch § 9 Abs. 1 lit. b der Publikationsverordnung [LS 170.51]).

	§ 67. Einzel- und Behördeninitiativen 
	§ 67. Einzel- und Behördeninitiativen 
	

	1 Bei Einzelinitiativen lässt die Geschäftsleitung des Kantonsrates prüfen, ob wenigstens eine Urheberin oder ein Urheber im Kanton stimmberechtigt ist.
2 Bei der weiteren Behandlung einer Einzel- oder Behördeninitiative im Sinne von § 139 Abs. 3 GPR kommen § 127 Abs. 1, 4 und 5, § 128 Abs. 3 und 4, § 129 Abs. 1, § 130, § 132 Abs. 1 und § 133 Abs. 1 GPR zur Anwendung
	Abs. 1 unverändert.



2 Für die Begründung von Einzel- und Behördeninitiativen im Kantonsrat gilt § 138b GPR sinngemäss.
	a§ 139 GPR regelte die Behandlung von Behörden- und Einzelinitiativen sehr knapp und verwies im Wesentlichen auf die Vorschriften über die Behandlung von Volksinitiativen (a§ 139 Abs. 3 GPR). § 67 Abs. 2 VPR führte näher aus, welche GPR-Normen auch für die Einzel- und Behördeninitiativen zu Anwendung kommen. n§§ 139–139b GPR regelt die Behandlung von Einzel- und Behördeninitiativen nun wesentlich detaillierter, so dass § 67 Abs. 2 VPR aufgehoben werden kann. Einzig am Verweis auf a§ 130 bzw. n§ 138b GPR (Begründung einer Initiative im Kantonsrat durch das Initiativkomitee) soll festgehalten werden.
Zum bisherigen Verweis auf a§ 128 Abs. 3 GPR: Anders als bei Volksinitiativen besteht bei Einzel- und Behördeninitiativen keine Notwendigkeit, dass der Regierungsrat noch vor dem Antrag an den Kantonsrat über die Rechtmässigkeit der Initiative entscheidet. 

Zum bisherigen Verweis auf a§ 129 Abs. 1 GPR: Anders als bei Volksinitiativen besteht bei Einzel- und Behördeninitiativen keine Notwendigkeit, dass der Kantonsrat innert der für Volksinitiativen geltenden kurzen Frist von drei Monaten über die Rechtmässigkeit der Initiative entscheidet. 

	IV. Teil: Kantonales Referendum
§ 68.
	§ 68.
	

	1 Für Volksreferenden gelten die §§ 64 und 65 sinngemäss.
2 Ist gegen eine Vorlage das Behördenreferendum zu Stande gekommen oder ist die Referendumsfrist unbenützt abgelaufen, so teilt dies die Geschäftsleitung des Kantonsrates der Direktion mit. 
3 Ist ein Behördenreferendum zu Stande gekommen, so werden die Unterschriften eines dieselbe Vorlage betreffenden Volksreferendums nicht gezählt.
	Abs. 1 unverändert.

2 Ist gegen eine Vorlage das Kantonsratsreferendum zu Stande gekommen oder ist die Referendumsfrist unbenützt abgelaufen, so teilt dies die Geschäftsleitung des Kantonsrates der Direktion mit. 
3 Wird ein Referendum mit Gegenvorschlag von Stimmberechtigten eingereicht, teilt dies die Direktion der Justiz und des Innern sowohl der Staatskanzlei als auch der zuständigen Direktion mit. § 65 c Abs. 3 gilt sinngemäss. 
	Abs. 2: Terminologische Anpassung: Art. 33 Abs. 2 lit. c KV spricht vom Kantonsratsreferendum. Im Übrigen ist die Mitteilung an die JI weiterhin sinnvoll, auch wenn die Geschäftsleitung des Kantonsrates das Zustandekommen eines Kantonsratsreferendums im Amtsblatt zu veröffentlichen hat (§ 144 nAbs. 3 GPR). Hat die Direktion hiervon rasche Kenntnis, kann sie die Auszählung eines Volksreferendums stoppen (vgl. n§ 143 Abs. 3 GPR). 
aAbs. 3 ergibt sich schon aus n§ 143 Abs. 3 GPR.

nAbs. 3: Wird ein konstruktives Referenden eingereicht, sollen sowohl die Staatskanzlei als auch die für die Referendumsvorlage sachlich zuständige Direktion darüber umgehend informiert werden. Denn die Staatskanzlei soll analog zur Regelung bei den Volksinitiativen eine Fristenplanung erstellen und die zuständige Direktion soll unmittelbar mit der Ausarbeitung einer Stellungnahme zum Gegenvorschlag beginnen können (vgl. § 143 d Abs. 1 GPR).

	
	II. Diese Verordnungsänderung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.
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